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(54) Saugvorrichtung für einen Endeffektor, Endeffektor zum Halten von Substraten sowie Verfahren zur 
Herstellung eines Endeffektors

(57) Eine Saugvorrichtung (14) für einen Endeffektor (10) 
zum Halten von Substraten hat einen Grundkörper 
(28), der einen Durchgangskanal (36) und eine 
Kontaktfläche (38) aufweist, und eine Dichtlippe (30). 
Die Kontaktfläche weist einen Rand (39) und 
wenigstens eine Vertiefung (40) auf, wobei der 
Durchgangskanal (36) in die wenigstens eine 
Vertiefung (40) mündet und wobei die wenigstens 
eine Vertiefung (40) vor dem Rand (39) der 
Kontaktfläche (38) endet. Der Grundkörper (28) hat 
einen Basisabschnitt (32) und einen 
Befestigungsabschnitt (34), der an den Basisabschnitt 
(32) angrenzt. Im Befestigungsabschnitt (34) ist 
wenigstens ein Verbindungskanal (44) vorgesehen, 
der mit dem Durchgangskanal (36) fluidisch 
verbunden ist und der sich vom Rand des 
Befestigungsabschnittes (34) aus erstreckt. Ferner 
sind ein Endeffektor (10) und ein Verfahren zur 
Herstellung eines Endeffektors (10) gezeigt
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